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H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Austausch eines angegossenen Steckers

Für die Reparatur von Elektrogeräten,
z.B. Bohrmaschinen usw., ist es häufig
notwendig einen defekten Stecker zu
tauschen.

Ist der Anbau eines Gummisteckers
in normaler Schukoausführung an einer
zweiadrigen Zuleitung mit angespritz-
tem Stecker möglich, wenn der alte an-
gespritzte Stecker abgetrennt wurde?

H. F., Berlin

Tausch des Steckers ist möglich

Die von Ihnen vorgeschlagene Repara-
tur ist zulässig, wenn der Stecker mecha-
nisch in der Lage ist, die Anschlusslei-
tung aufzunehmen. Das bedeutet, dass
die Anschlussleitung durch die Zugent-
lastung der Steckvorrichtung nicht be-
schädigt werden darf. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, un-
ter welchen Umweltbedingungen die

elektrischen Betriebsmittel eingesetzt
bzw. nach Herstellerangaben einsetzt
werden dürfen. Durch den Anschluss
der Stecker müssen diese Eigenschaften
erhalten bleiben.

Weitere Informationen enthält die
Beantwortung unter dem Titel »Be-
triebsmittel der Schutzklasse II mit
Schutzkontaktsstecker« in »de«
24/2002, S. 15 f., die Sie auch in den
»Praxishilfen 5 für Elektrofachleute«
auf Seite 44 nachlesen können.

R. Soboll

FRAGESTELLUNG ANTWORT

Schalterdosen in Brandwänden
DIN 4102 Teil 4, DIN VDE 0606

Ich habe eine Frage bezüglich des Ein-
baus von Schalterdosen in F90-Brand-
schutzwände.

Welche Art von Dosen oder Abschot-
tung mit Brandschutzmörtel ist zugelas-
sen (Fabrikat oder Bezugsquelle)?

E. B., Hessen

Brandwände erforden spezielle
Maßnahmen

Brandwände sind baurechtlich vorge-
schriebene bauliche Abtrennungen in
Gebäuden, um Brände räumlich einzu-
grenzen. An die Brandwände werden
deshalb entsprechende brandschutztech-
nische Anforderungen gestellt. 

Sind Eingriffe an einer Brandwand
erforderlich, z.B. Durchbrüche für Ka-
beldurchführungen, erfordert dies Maß-
nahmen, die die gleiche Sicherheit ge-
währleisten. Nach DIN 4102 »Brand-

verhalten von Baustoffen und Bautei-
len« geprüfte und vom DIBT (Deutsches
Institut für Bautechnik in Berlin) zuge-
lassene Kabelabschottungen erfüllen die
gestellten Anforderungen.

Regeln für Schalterdosen in
Brandwänden

Für das Einbringen mehrerer Installati-
onsdosen in Brandwände sind ebenfalls
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen:

Nach DIN 4102 Teil 4 dürfen Schal-
terdosen, Verteilerdosen in raumab-
schließenden Wänden, wie Brandwände,
nicht unmittelbar gegenüberliegend ein-
gebaut werden. Dieses Verbot gilt nicht
für Wände aus Beton oder Mauerwerk
mit einer Gesamtdicke = Mindestdicke +
Bekleidungsdicke ≥ 140 mm. 

Im Übrigen dürfen Sie Installations-
dosen an jeder beliebigen Stelle anord-
nen. Bei Wänden aus Beton, Mauerwerk
oder Wandbauplatten mit einer Gesamt-
dicke < 60 mm dürfen Sie allerdings nur
Aufputzdosen verwenden.

Für in Montage- oder Tafelbauart er-
richtete Wände gibt es vorhandene
brandschutztechnisch notwendige
Dämmschichten. Diese dürfen Sie im Be-
reich der Dosen auf 30 mm zusammen-
drücken. Dabei dürfen Sie alle genorm-
ten Installationsdosen (gemäß DIN VDE
0606) unter Berücksichtigung ihres An-
wendungsbereichs einbauen.

Abschlussbemerkungen

Brandwände müssen aus nicht brenn-
baren Baustoffen bestehen, also sollten
sie auch nur mit nicht brennbaren Mate-
rialien, z.B. Zementmörtel eingelassen
werden. Allerdings wird hiezu in der
Norm keine verbindliche Aussage ge-
troffen. Im Zweifelsfall ist dies mit dem
Architekten möglichst im Planungsstadi-
um zu klären.

Abschließend wird darauf hingewie-
sen, dass Baurecht Ländersache ist. Es
können deshalb auch unterschiedliche
Ausführungsbestimmungen bestehen.

A. Hochbaum
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